
 
Allianz Global Investors Fund 

Société d`Investissement à Capital Variable 
Sitz: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 

R.C.S. Luxemburg B 71.182 

Mitteilung an die Anteilinhaber 

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund (SICAV) („die Gesellschaft“) hat die folgenden Änderungen beschlossen, die am 21. 
November 2014 in Kraft treten: 

Name des Teilfonds 
Gegenstand 

Bisheriger Ansatz Neuer Ansatz 

Allianz Discovery Europe Strategy Änderung im Zusammenhang mit einer erfolgsbezogenen Vergütung, die gemäß den nachfolgenden 
Ausführungen anfallen kann: 

Eine erfolgsbezogene Vergütung kann für alle 
Anteilklassen wie folgt anfallen: Bis zu 20 % des die 
Wertentwicklung des EONIA (Euro Overnight Index 
Average) übersteigenden Wertzuwachses gemäß 
Methode 3. 

Eine erfolgsbezogene Vergütung kann für alle auf 
EUR lautenden Anteilklassen wie folgt anfallen: Bis zu 
20 % des die Wertentwicklung des EONIA (Euro 
Overnight Index Average) übersteigenden 
Wertzuwachses gemäß Methode 3. Eine 
erfolgsbezogene Vergütung kann für alle auf CHF 
lautenden Anteilklassen wie folgt anfallen: Bis zu 20 
% des die Wertentwicklung des gegenüber dem CHF 
abgesicherten EONIA (Euro Overnight Index Average) 
übersteigenden Wertzuwachses gemäß Methode 3. 
Eine erfolgsbezogene Vergütung kann für alle auf 
SEK lautenden Anteilklassen wie folgt anfallen: Bis zu 
20 % des die Wertentwicklung des gegenüber der 
SEK abgesicherten EONIA (Euro Overnight Index 
Average) übersteigenden Wertzuwachses gemäß 
Methode 3. 

Deutschland wird bei der Regelung bezüglich des Bewertungstags des Teilfonds berücksichtigt. 

Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 Allianz Global Investors Europe GmbH, Zweigniederlassung Großbritannien, fungiert als leitender 
Investmentmanager des Teilfonds und überträgt die Anlageverwaltung teilweise auf Allianz Global Investors 
U.S. LLC und RCM Asia Pacific Limited. 

Allianz Emerging Markets Short Duration 
Defensive Bond 

Allianz Global Investors Europe GmbH, Zweigniederlassung Großbritannien, fungiert als leitender 
Investmentmanager des Teilfonds und überträgt die Anlageverwaltung teilweise auf Allianz Global Investors 
U.S. LLC und RCM Asia Pacific Limited. 

Allianz Laufzeitfonds Extra 2019 Deutschland wird bei der Regelung bezüglich des Handelstags bzw. des Bewertungstags des Teilfonds 
berücksichtigt. 

Das Vermögen des Teilfonds wird gemeinsam von der Verwaltungsgesellschaft und ihren 
Zweigniederlassungen in Frankreich und Großbritannien verwaltet. 

Allianz Global Investors Europe GmbH, Zweigniederlassung Großbritannien, fungiert als leitender 
Investmentmanager des Teilfonds und überträgt die Anlageverwaltung teilweise auf Allianz Global Investors 
U.S. LLC und RCM Asia Pacific Limited. 

Anteilinhaber, die mit den oben aufgeführten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile gebührenfrei bis zum 
20. November 2014 zurückgeben. 

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die folgenden Änderungen mit Wirkung zum 5. Dezember 2014 beschlossen: 

Name des Teilfonds 
Gegenstand 

Bisheriger Ansatz Neuer Ansatz 

Allianz HKD Income Die ersten beiden Sätze von Buchstabe b) der Anlagegrundsätze des Teilfonds werden wie folgt geändert: 

Vorbehaltlich insbesondere der Bestimmungen in 
Buchstabe j) können bis zu 30 % des 
Teilfondsvermögens in Vermögensgegenstände 
investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs 
High Yield-Anlagen sind, deren Emittenten ihren 
eingetragenen Sitz oder ihren Hauptgeschäftssitz in 
einem asiatischen Land haben. In diesem Kontext 
gelten Russland und die Türkei nicht als asiatische 
Länder. 

Vorbehaltlich insbesondere der Bestimmungen in 
Buchstabe j) können bis zu 30 % des 
Teilfondsvermögens in Vermögensgegenstände 
investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs 
High Yield-Anlagen sind. 

Allianz Hong Kong Equity Der erste Satz von Buchstabe a) der Anlagegrundsätze des Teilfonds wird wie folgt geändert: 



 
Vorbehaltlich insbesondere der Bestimmungen in 
Buchstabe e) werden mindestens 70 % des 
Teilfondsvermögens in Aktien von Gesellschaften 
investiert, die ihren Sitz in Hongkong haben oder 
einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze und/oder 
Gewinne in Hongkong erzielen.  

Vorbehaltlich insbesondere der Bestimmungen in 
Buchstabe e) werden mindestens 70 % des 
Teilfondsvermögens in Aktien von Gesellschaften 
investiert, die in Hongkong notiert sind oder dort 
ihren Sitz haben oder einen wesentlichen Teil ihrer 
Umsätze und/oder Gewinne in Hongkong erzielen.  

Allianz US Income Änderung des in Buchstabe b) der Anlagegrundsätze des Teilfonds erwähnten Vergleichsindexes: 

Merrill Lynch U.S. Corporates 1-3 Year Index oder der 
Merrill Lynch 0-5 year BB-B U.S. High Yield Index 
 

Merrill Lynch U.S. Corporates 1-5 Year Index oder der 
Merrill Lynch 0-5 Years BB-B U.S. High Yield Index. 

Änderung des Vergleichsvermögens: 

Das Vergleichsvermögen entspricht der 
Zusammensetzung des Merrill Lynch US Corporate 
1-3 Years Index (60 %) und des Merrill Lynch 0-5 
Years BB-B US High Yield Index (40 %). 

Das Vergleichsvermögen entspricht der 
Zusammensetzung des Merrill Lynch US Corporates 
1-5 Years Index (60 %) und des Merrill Lynch 0-5 
Years BB-B US High Yield Index (40 %). 

Anteilinhaber, die mit den oben aufgeführten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile gebührenfrei bis zum 
4. Dezember 2014 zurückgeben. 

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die folgenden Änderungen mit Wirkung beschlossen ab 7. Februar 2015: 

Name des Teilfonds 
Gegenstand 

Bisheriger Ansatz Neuer Ansatz 

Allianz Asian Multi Income Plus Änderung des Anlageziels: 

Ziel der Anlagepolitik ist es, auf langfristige Sicht 
Kapitalwachstum und Einkommen zu erzielen. Um 
sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds 
in auf asiatische Währungen lautende Anleihemärkte 
sowie in asiatische Aktienmärkte und 
Trustgesellschaften. 

Ziel der Anlagepolitik ist es, auf langfristige Sicht 
Kapitalwachstum und Einkommen zu erzielen. Um 
sein Anlageziel zu erreichen, wird der Teilfonds in 
erster Linie in Märkte für Aktien, Trustgesellschaften 
und verzinsliche Wertpapiere mit einem 
Schwerpunkt auf der Asien-Pazifik-Region 
investieren. 

Änderung der Anlagegrundsätze: 

a) Für den Teilfonds können verzinsliche 
Wertpapiere erworben werden. Zudem können für 
den Teilfonds Zertifikate, deren Risikoprofil 
typischerweise mit den im vorhergehenden Satz 
genannten Vermögensgegenständen oder mit den 
Anlagemärkten korreliert, denen diese 
Vermögensgegenstände zuzuordnen sind, erworben 
werden. 
b) Vorbehaltlich insbesondere der Bestimmungen in 
Buchstabe j) werden mindestens 80 % des Werts der 
verzinslichen Wertpapiere, die der Teilfonds halten 
kann, in verzinsliche Wertpapiere investiert, die auf 
Währungen asiatischer Länder lauten. Russland und 
die Türkei gelten nicht als asiatische Länder.  
c) Vorbehaltlich insbesondere der Bestimmungen in 
Buchstabe j) können bis zu 70 % des 
Teilfondsvermögens in Vermögensgegenstände 
investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs 
High Yield-Anlagen sind.  
d) Vorbehaltlich insbesondere der Bestimmungen in 
Buchstabe j) können bis zu 70 % des 
Teilfondsvermögens in Aktien sowie in 
Optionsscheine auf Aktien investiert werden. Im 
Rahmen dieser Grenze können auch 
Trustgesellschaften im Sinne des Business Trusts Act 
2004 der Republik Singapur („Trustgesellschaften“) 
sowie Zertifikate, deren Risikoprofil typischerweise 
mit den im vorhergehenden Satz genannten 
Vermögensgegenständen oder mit den 
Anlagemärkten korreliert, denen diese 
Vermögensgegenstände zuzuordnen sind, für den 
Teilfonds erworben werden.  
e) Vorbehaltlich insbesondere der Bestimmungen in 
Buchstabe j) werden mindestens 70 % des Werts der 
in Buchstabe d) festgelegten Vermögens-
gegenstände, die der Teilfonds halten darf, in 
Trustgesellschaften oder Aktien investiert, bei denen 
es sich um Vorzugsaktien handelt, in REITs, Aktien 

a) Bis zu 85 % des Teilfondsvermögens werden in 
verzinsliche Wertpapiere investiert, die (i) von 
Regierungen, Kommunen, Behörden, 
supranationalen Einrichtungen, zentralstaatlichen, 
regionalen oder lokalen Behörden eines Landes in 
der Asien-Pazifik-Region oder von Unternehmen 
eines Landes in der Asien-Pazifik-Region begeben 
oder garantiert werden, (ii) von Unternehmen 
begeben werden, die einen wesentlichen Teil ihrer 
Umsätze und/oder Gewinne in einem Land in der 
Asien-Pazifik-Region erzielen oder (iii) von anderen 
Unternehmen begeben werden, mit denen ein in der 
zweiten Alternative dieses Satzes erwähntes 
Unternehmen durch gemeinsame Verwaltung oder 
Kontrolle oder durch eine wesentliche unmittelbare 
oder mittelbare Beteiligung verbunden ist. 
b) Bis zu 85 % des Teilfondsvermögens können in 
Aktien, bei denen es sich um Trustgesellschaften im 
Sinne des Business Trusts Act 2004 der Republik 
Singapur („Trustgesellschaften“) handelt, 
Vorzugsaktien, REITs, Aktien von Gesellschaften, die 
in erster Linie in den Immobiliensektor investiert sind, 
oder Aktien von Gesellschaften, die in Ländern der 
Asien-Pazifik-Region notiert sind oder dort ihren Sitz 
haben oder die einen überwiegenden Anteil ihres 
Umsatzes und/oder ihrer Gewinne in dem 
genannten Raum erwirtschaften, investiert werden. 
Zudem können Indexzertifikate und andere 
vergleichbare Zertifikate und Instrumente (z. B. 
ADRs, GDRs, aktiengebundene 
Schuldverschreibungen etc.) (bei denen es sich 
jeweils um Wertpapiere gemäß dem Gesetz 
handelt), deren Risikoprofil typischerweise mit den in 
Satz 1 dieses Buchstabens genannten 
Vermögensgegenständen oder mit den 
Anlagemärkten korreliert, denen diese 
Vermögensgegenstände zuzuordnen sind, erworben 
werden. Solche im vorstehenden Satz genannten 



 
von Gesellschaften, die in erster Linie in den 
Immobiliensektor investiert sind, in Aktien, die von 
Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Asien 
(Russland und die Türkei werden nicht als asiatische 
Länder behandelt) ausgegeben wurden und auf der 
Grundlage der historischen Daten voraussichtlich 
überdurchschnittliche Renditen (d. h. höhere 
Dividendenrenditen als der MSCI Far East ex Japan 
Index) erzielen werden, oder in Zertifikate im Sinne 
von Buchstabe d) Satz 2. 
f) Vorbehaltlich insbesondere der Bestimmungen in 
Buchstabe j) werden mindestens 70 % des Werts der 
in Buchstabe d) Satz 2 festgelegten Aktien und 
Zertifikate, die der Teilfonds halten darf, in Aktien von 
Gesellschaften investiert, die ihren Sitz in einem 
asiatischen Land haben, sowie in Zertifikate im Sinne 
von Buchstabe d) Satz 2, die sich auf diese 
asiatischen Gesellschaften bzw. diese asiatischen 
Aktienmärkte beziehen. Russland und die Türkei 
gelten nicht als asiatische Länder.  
g) Zudem dürfen für den Teilfonds Einlagen gehalten 
und Geldmarktinstrumente erworben werden. 
h) Bis zu 10 % des Teilfondsvermögens können in 
OGAW oder OGA investiert werden. 
i) Die Duration des Teilfondsvermögens beträgt 
weniger als 10 Jahre. 
j) Im Rahmen des unter Risikoansatz verfolgten 
Mandats brauchen die oben in b) bis f) genannten 
Grenzen nicht eingehalten zu werden. 
k) Die in den Buchstaben b), e) und f) genannten 
Grenzen brauchen in den letzten zwei Monaten vor 
einer Auflösung oder Zusammenlegung des 
Teilfonds nicht eingehalten zu werden. 

anderen Instrumente können sich ferner auf 
chinesische A-und B-Aktien beziehen, deren Bestand 
auf 10 % des Teilfondsvermögens beschränkt ist. 

c) Bis zu 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in 
anderen als den in b) aufgeführten Aktien investiert 
werden, und Optionsscheine auf Aktien von 
Gesellschaften im Sinne des ersten Satzes von 
Buchstabe b) dürfen ebenfalls erworben werden. 

d) Bis zu 85 % des Teilfondsvermögens dürfen in 
verzinsliche Wertpapiere investiert werden, bei 
denen es sich zum Zeitpunkt des Erwerbs um High 
Yield-Anlagen handelt und die mit einem Rating von 
BB+ oder darunter (von Standard & Poor’s oder 
Fitch) oder einem Rating von Ba1 oder darunter (von 
Moody’s) bewertet sind oder ein gleichwertiges 
Rating von einer anderen anerkannten Rating-
Agentur oder kein Rating aufweisen, wobei nach 
Ansicht des Investmentmanagers jedoch 
angenommen werden kann, dass sie wie in diesem 
Satz angegeben bewertet wären, wenn eine 
anerkannte Rating-Agentur sie zum Zeitpunkt des 
Erwerbs bewertet hätte. Allerdings können bis zu 10 
% des Teilfondsvermögens in verzinsliche 
Wertpapiere investiert werden, die von einem 
einzelnen Land mit einem Bonitätsrating unterhalb 
des im ersten Satz dieses Buchstaben angegebenen 
Ratings begeben oder garantiert werden. Um 
jedweden Zweifel auszuschließen, bezieht sich ein 
„einzelnes Land“ auf ein Land, die Regierung dieses 
Landes, eine staatliche oder lokale Behörde oder eine 
verstaatlichte Industrie dieses Landes. 

e) Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens gemäß 
Definition in den Buchstaben a), b) und c) werden in 
Vermögensgegenstände investiert, deren Emittenten 
Gesellschaften sind, die in Ländern der Asien-Pazifik-
Region notiert sind oder dort ihren Sitz haben oder 
die einen überwiegenden Anteil ihres Umsatzes 
und/oder ihrer Gewinne in dem genannten Raum 
erwirtschaften. Russland und die Türkei gelten nicht 
als Länder der Asien-Pazifik-Region. 
f) Zudem dürfen für den Teilfonds Einlagen gehalten 
und Geldmarktinstrumente erworben werden, deren 
Wert zusammen mit dem Wert von OGAW oder 
OGA, bei denen es sich um Geldmarktfonds handelt, 
insgesamt nicht mehr als 30 % des 
Teilfondsvermögens betragen darf. 
g) Bis zu 10 % des Teilfondsvermögens können in 
OGAW oder OGA investiert werden. 

h) Die Duration des Teilfondsvermögens beträgt 
weniger als 10 Jahre. 

i) Die in den Buchstaben e) und f) genannten 
Grenzen brauchen in den letzten zwei Monaten vor 
einer Auflösung oder Zusammenlegung des 
Teilfonds nicht eingehalten zu werden. 

j) Da dieser Teilfonds in Hongkong vertrieben wird, 
gelten die Zusätzlichen Anlagebeschränkungen, die 
in Nr. 17) der Einführung beschrieben werden. 

Änderung des Handelstags/Bewertungstags: 

Jeder Tag, an dem die Banken und Börsen in 
Luxemburg für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. 

Jeder Tag, an dem die Banken und Börsen in 
Luxemburg, Hongkong und Singapur für den 
Geschäftsverkehr geöffnet sind. 

Änderung des Investmentmanagers: 

Allianz Global Investors Singapore Limited RCM Asia Pacific Limited, Hongkong 

Einführung von Sub-Investmentmanagern: 

- RCM Asia Pacific Limited, Hongkong hat die 
Anlageverwaltung teilweise an Allianz Global 
Investors Singapore Limited, Singapur, als Sub-
Investmentmanager, übertragen. 

Änderung des Risikomanagementansatzes: 

Commitment-Ansatz Relativer Value-at-Risk-Ansatz 
Erwartete Hebelwirkung 0-2 
Das Vergleichsvermögen entspricht der 



 
Zusammensetzung des MSCI All Country Asia Pacific 
ex Japan High Dividend Yield Index (66,67 %) und des 
JPMorgan Asia Credit Non-Investment Grade Index 
(33,33 %). 

Anteilinhaber, die mit den oben aufgeführten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile gebührenfrei bis zum 6. Februar 
2015 zurückgeben. 

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die folgenden Änderungen mit sofortiger Wirkung beschlossen: 

Name des Teilfonds 
Gegenstand 

Bisheriger Ansatz Neuer Ansatz 

Allianz Enhanced ShortTerm Euro Änderung des Risikomanagementansatzes: 

Relativer Value-at-Risk-Ansatz gemäß dem 
Verkaufsprospekt 

Absoluter Value-at-Risk-Ansatz 

Allianz Laufzeitfonds Extra 2019 Änderung des Vergleichsvermögens 

Das Vergleichsvermögen entspricht der 
Zusammensetzung des Bank of America Merrill 
Lynch High Yield Emerging Market Corporate Plus 
Index (40 %), des Bank of America Merril Lynch 1-5 
Years US Corporate Index (50 %) und des Bank of 
America Merrill Lynch 3-5 Years Euro Investment 
Grade Large Cap Index (10 %). 

Das Vergleichsvermögen entspricht der 
Zusammensetzung des Bank of America Merrill 
Lynch 5-7 Years Euro Corporate Index (60 %) und des 
Bank of America Merril Lynch High Yield Emerging 
Markets Corporate Plus Index (40 %). 

Allianz Emerging Markets Short Duration 
Defensive Bond 

Der Mindestbetrag für eine Anlage in Anteilen der Anteilklasse P2 (H2-EUR) (nach Abzug eines eventuellen 
Ausgabeaufschlages) beläuft sich auf 10 Mio. EUR. Der Mindestbetrag für eine Anlage in Anteilen der 
Anteilklasse W2 (H2-EUR) (nach Abzug eines eventuellen Ausgabeaufschlages) beläuft sich auf 30 Mio. EUR. 
In manchen Fällen kann die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen geringere 
Mindestanlagebeträge gestatten. 

Allianz Global Fundamental Strategy Der Mindestbetrag für eine Anlage in Anteilen der Anteilklasse I4 (H2-EUR) (nach Abzug eines eventuellen 
Ausgabeaufschlages) beläuft sich auf 12,5 Mio. EUR. In manchen Fällen kann die Verwaltungsgesellschaft 
nach eigenem Ermessen geringere Mindestanlagebeträge gestatten. 

Der auf Oktober 2014 datierte Verkaufsprospekt ist ab dem Datum seines Inkrafttretens für Anteilinhaber am Sitz der Gesellschaft, der 
Verwaltungsgesellschaft und bei den Informationsstellen in Luxemburg (State Street Bank Luxembourg S.A.) und in der Bundesrepublik 
Deutschland (Allianz Global Investors Europe GmbH) einsehbar bzw. kostenlos erhältlich. 

Senningerberg, Oktober 2014 

Im Auftrag des Verwaltungsrats 
Allianz Global Investors Europe GmbH 


